
 

 
 

Sonderbeilage 

Amtsblatt Nr. 34 

vom 22. August 2024 

Anlage zu Ziffer 203 
 

 Genehmigung öffentlich-rechtlicher 

Vereinbarungen über die Wahrnehmung       

der Aufgaben der internen Meldestelle im Sinne 

des Hinweisgeberschutzgesetzes in Verbindung 

mit dem Hinweisgeberschutzgesetz-

Ausführungsgesetz der Städte Kempen, Nettetal 

und Tönisvorst sowie der Gemeinden Brüggen, 

Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal 

durch den Kreis Viersen 






















